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ANFRAGE 

des Abgeordneten Dr. Walter Rosenkranz 
und weiterer Abgeordneter 
an den Bundeskanzler 
betreffend vom Bundeskriminalamt als gefälscht erkannte und der Botschaft 
der Bundesrepublik Nigeria als echt bestätigte Führerscheine 

Der FPÖ vorliegenden Informationen zufolge ist das Bundeskriminalamt (.BK) 
des Öfteren damit beschäftigt, Führerscheine von in Österreich aufhältigen 
Personen, va nigerianischer Staatsbürgerschaft, auf deren Authentizität hin zu 
überprüfen. Diese Überprüfungen kommen in der Regel zum Ergebnis, dass 
es sich bei den betreffenden Führerscheinen um Fälschungen handelt. Eine 
Information, die durch einen Medienbericht über einen ähnlichen Fall im Zu­
sammenhang mit einem pakistanischen Staatsbürger bestätigt erscheint: 

Polizisten stoppten Menschenhändler (27). Verfolgungsjagd über die Autobahn 

"Kirchenosylonr' 015 Schlepper 
Wilde Verr"I�UII.l;�jli�d eines Schlep�h auf d('r Au­

tol:tahn WJI Ungarn bis Bruckll.cilha (NO). Nad. 20 1\i­
lometi"ru stuppl die Polizei das F1uchtautn. Uer Fahn'l 
entkommt. und sielte da: Beim \·e ... dikh1i�en S..-Itlepper 
handell es �kh um einen .. Ki ... dlell-Asy h,ccrhu .. •. 

Nachdem Uniformierte kst. dass d ... .,. flüchtige 
die drei Gesd'llePPlIlll - ei- Sch Icpper ein � Vorr.kir­
nell Afghanen. einen Nepa- chcn-B<:-scttcr'" der ersten 
l�c.l1 SOVlie dne TitM.,tIIßcrin Stunde ist; Am 13. Oktober 
- befr'dgt liInd A�weisc �'cr- des VorjaJtn:.s reiste der }>a­
glkhell hauen, stand rawh kistalli Mim M. �eJbst ilk-

gul ein. Ns.chdem er sicb mil 
gefälschrc.n J>apkren einen 
Handy-Vertrag ergaunert 
und eine � chliigerei angezet­
telt hatte, schloss er sich ei­
nen MOllllt spiiter dem }>ro­
te,tlllar"5l:h v()lll'nli�Hrchen 
2u,. Wiell.e. Votivkirehe aß. 

DIInach tsuchlC er cbenw 
",,·ic .... da'''' vier, chk'p.pc!r im 
GouC!;ha� unter. S'piiter:t:()g 
cr ill$ Serviten klo�t('T um, wo 

("Krone", 22. Nov. 2013) 

es ebenso Vers.orguJlg gub. 
Bei "K'r bI..'Tei� au�gdQrsch­
tell und gefll:!i:;tcn Mitglk-der 
dcr Mcnschenhiindlcr-Malia 
wurde übrigens die l-Haft 
verliing�..-t. 

Somit überschanet einmal 
mehr die krim.inelle Energie 
ci ne� Asyl-Betrügers die La­
ge t>lIslichlich sd1uabedürf­
tiger Flüchtlinge. 

ChristophMatzl 

In der Folge wenden sich die betreffenden, mit - nach Erkenntnissen des .BK 
- gefälschten Führerscheinen ausgestatteten Personen meist an die Bot­
schaft der Bundesrepublik Nigeria in Wien, welche sodann die Richtigkeit der 
Führerscheine bestätigt. Aufgrund internationaler Vereinbarungen ist jedoch 
die Republik Österreich gezwungen diese - vom .BK als Fälschungen ent­
tarnte, aber von der Botschaft der Bundesrepublik Nigeria als authentisch 
bestätigten Führerscheine - als echt anzuerkennen. 

Da in der Alltagspraxis in Österreich Führerscheine als amtlichen Personal­
ausweisen oder Reisepässen gleichwertige Dokumente behandelt werden, 
sind diese It. .BK gefälschten Führerscheine allerdings Türöffner um Bankkon­
ten zu eröffnen, Telefonverträge abzuschließen etc. 

In diesem Zusammenhang richten die unterfertigten Abgeordneten an den 
Bundeskanzler die folgende 

es 
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Anfrage 

1. Ist Ihnen der o.g. Sachverhalt, wonach das .BK in vielen Fällen nigeriani­
sche Führerscheine als Fälschungen enttarnt, welche jedoch von der Bot­
schaft der Bundesrepublik Nigeria als authentisch bestätigt werden, be­
kannt? 

2. Falls ja, wurde seitens des BKA bereits einmal Kontakt mit dem BMEIA 
aufgenommen, aufgrund welcher Vereinbarung zwischen der Republik 
Österreich und der Bundesrepublik Nigeria die Republik Österreich dazu 
verpflichtet ist, die vom .BK als Fälschungen erkannten, jedoch von der 
Botschaft der Bundesrepublik Nigeria als authentisch bestätigten Führer­
scheine offiziell als echte Dokumente anzuerkennen? 

3. Falls ja, gibt es in Österreich auch Personen mit Führerscheinen anderer 
Staaten, die vom .BK als Fälschungen entlarvt worden, jedoch von der 
betreffenden Botschaft als authentisch bestätigt worden sind? 

4. Aufgrund welcher Vereinbarung zwischen der Republik Österreich und 
der Bundesrepublik Nigeria ist die Republik Österreich dazu verpflichtet, 
die vom .BK als Fälschungen erkannten, jedoch von der Botschaft der 
Bundesrepublik Nigeria als authentisch bestätigten Führerscheine offiziell 
als echte Dokumente anzuerkennen? 

5. Gibt es Bestrebungen des BKA, die o.g. Praxis abzustellen? 

6. Falls ja, welche? 

7. Falls nein, warum nicht? 
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